Der Erfolg und das Honorar des Anwalts

Die Situation in Deutschland kann wie folgt gesehen werden:

I. Gesetzeslage 

1. 

Der Honoraranspruch des Anwalts in Deutschland ist gesetzlich geregelt; derzeit durch das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) mit einem Vergütungsverzeichnis in der Anlage. 

Hierbei werden die Gebührentatbestände für die einzelnen anwaltlichen Tätigkeiten aufgelistet und ihnen entweder feste Gebühren (gegebenenfalls basierend auf einem Gegenstandswert) oder ein Gebührenrahmen, aus dem eine angemessene Gebühr zu bestimmen ist, zugeordnet. 

Vergütungsvereinbarungen über eine höhere als die gesetzliche Vergütung, im außergerichtlichen Bereich auch niedrigere, (z.B. Pauschalhonorare oder Stundenhonorare) können unter gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzungen und Formalien getroffen werden; sie unterliegen einer Angemessenheitskontrolle.

2.

Für mittellose (arme) Rechtsuchende ermöglicht im außergerichtlichen Bereich die sogenannte Beratungshilfe, im prozessualen Bereich die Prozesskostenhilfe den Zugang zum Recht durch einen Rechtsanwalt.

Die anwaltliche Tätigkeit bezahlt die Staatskasse zu festgesetzten, weitaus niedrigeren Sätzen.

Eine Vergütungsvereinbarung mit dem Mandanten ist insoweit nichtig, bzw. begründet keinen Anspruch.

In Straf- und Bußgeldsachen erhält der vom Gericht bestellte Pflichtverteidiger die Vergütung für die Verteidigung aus der Staatskasse zu festen Sätzen, die erheblich niedriger sind als die Gebührensätze eines gewählten Verteidigers. 

Eine zusätzliche Vergütungsvereinbarung mit dem Mandanten ist zulässig. 

3. 

Im deutschen Prozessrecht verankert ist das Kostenerstattungssystem.

Demnach hat insbesondere im Bereich des Zivilrechts, aber auch teilweise im Arbeits-, Verwaltungs- und Sozialrecht der im Prozess Obsiegende einen Anspruch auf Erstattung der ihm auf der Basis der gesetzlichen Gebühren entstandenen Gerichts- und Anwaltskosten gegenüber dem Unterlegenen, und zwar im Verhältnis des Obsiegens zum Unterliegen.

Im Bereich des Strafrechts (einschließlich Ordnungswidrigkeiten) besteht dieser Erstattungsanspruch gegenüber der Staatskasse.

4.

Nach § 49 b Abs. 2 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) sind Vereinbarungen, durch die eine Vergütung oder ihre Höhe vom Ausgang der Sache oder vom Erfolg der anwaltlichen Tätigkeit abhängig gemacht wird (Erfolgshonorar) oder nach denen der Rechtsanwalt einen Teil des erstrittenen Betrags als Honorar erhält (quota litis) unzulässig. 

II. Argumente

1.

Dieses strikte Verbot der Vereinbarung eines Erfolgshonorars oder einer Streitanteilsvergütung ist seit 1994 Gesetz. 

Der Gesetzgeber folgte hierbei der Rechtssprechung der obersten deutschen Zivilgerichte, die solche Vereinbarungen als sittenwidrig und damit nichtig ansahen. 

Die Begründung hierzu kann wie folgt zusammengefasst werden:

Nach dem gesetzlichen Leitbild ist der Rechtsanwalt unabhängiges Organ der Rechtspflege - dies betrifft seine Stellung gegenüber dem Staat, der ihn mit besonderen Rechten und Pflichten ausgestattet hat - und der berufene unabhängige Berater und Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten - damit ist sein Verhältnis zum Mandanten angesprochen -.

Die berufliche Unabhängigkeit zählt somit zum Kernbestand des Anwaltsberufes.

Sie wird gefährdet, wenn er seine eigenen - wirtschaftlichen - Interessen mit denen des Mandanten dadurch verquickt, dass er seine Vergütung von der erfolgreichen Durchführung des Auftrags abhängig macht. Der Rechtsanwalt ist der Sache selbst verpflichtet und nicht dem Erfolg der Sache als Ansatzpunkt für seine Honorierung. 

2. 

In der Literatur wird zum Teil die Auffassung vertreten, das uneingeschränkte Verbot der Vereinbarung eines Erfolgshonorars bzw. einer quota litis-Vereinbarung sei ein Eingriff in die Freiheit der Berufsausübung und schränke dieses Grundrecht unverhältnismäßig ein.

Es müsse deshalb, wenn dem rechtsuchenden Bürger auf anderem Weg nicht zum Zugang zum Recht verholfen werden könne, eine Lockerung dieses strikten Verbotes geben.

3. 

Der Gesetzgeber selbst hat im Rahmen der eingangs genannten Kostenregelungen durchaus erfolgsabhängige Modelle geschaffen. 

So besteht im Bereich der Beratungshilfe als auch der Prozesskostenhilfe gegenüber einem unterlegenen und erstattungspflichtigen Gegner der Anspruch auf die vollen gesetzlichen Gebühren, so dass es vom Ausgang der Sache abhängt, ob der Rechtsanwalt nur die geringere staatliche Vergütung erhält. 

Weitere erfolgsabhängige Regelungen kennt das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz in 

· der Einigungsgebühr bei Abschluss eines Vergleichs 

· der Aussöhnungsgebühr in einer Ehesache

· der Erledigungsgebühr in Verwaltungssachen

· der zusätzlichen Gebühr in Straf- und Bußgeldsachen, wenn es nicht zur Durchführung einer Hauptverhandlung kommt. 

Hierbei handelt es sich jedoch um gesetzliche Gebühren, zu deren Anfall es keiner Honorarvereinbarung bedarf. 

Der Gesetzgeber hat im Jahr 2004 dem in § 49 b Abs. 2 Bundesrechtsanwaltsordnung enthaltenen Verbot einen Satz 2 hinzugefügt, wonach ein Erfolgshonorar nicht vorliegt, wenn nur die Erhöhung von gesetzlichen Gebühren vereinbart wird. 

In der Begründung des Gesetzentwurfs wird insoweit ausgeführt, das grundsätzliche Verbot eines Erfolgshonorars soll nicht angetastet werden. Gleichwohl soll eine Lockerung erfolgen. Soweit das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz für die Anwaltsgebühren Erfolgskomponenten vorsieht, sollen auch Vereinbarungen zulässig sein. 

4. 

Die Rechtsprechung hält unter Bezugnahme auf die geltende gesetzliche Regelung nach wie vor an dem strikten Verbot der Vereinbarung von Erfolgshonoraren fest. 

So hat jüngst das Oberlandesgericht Celle in einem zivilrechtlichen Berufungsverfahren mit Beschluss vom 02.11.2004 ausgeführt, die Vereinbarung des Erfolgshonorars sei nichtig.

In einem berufsrechtlichen Verfahren hat der Sächsische Anwaltsgerichtshof mit Urteil vom 20.06.2003 eine Kollegin, die mit einem in den USA wohnenden Mandanten eine quota litis-Vereinbarung getroffen hatte, wegen Verstoßes gegen das gesetzliche Verbot verurteilt.

Die verurteilte Kollegin wendet sich mit einer Verfassungsbeschwerde gegen diese Entscheidung. Das Verfahren ist beim Bundesverfassungsgericht derzeit anhängig.

III. Ausblick 

Die Betrachtung über die Zulässigkeit oder das Verbot der Vereinbarung von Erfolgshonoraren kann nicht isoliert von der jeweiligen Rechtssystematik des Landes im Übrigen erfolgen.

Auch für Deutschland könnte eine leichte Lockerung des strikten Verbots angedacht werden, wenn im Rahmen der Vereinbarung des Erfolgshonorars dem Rechtsanwalt die gesetzliche Vergütung als Mindestvergütung verbleibt.

Die ca. 140.000 in Deutschland zugelassenen Rechtsanwälte, deren Mehrheit auf der Basis der gesetzlichen Gebühren abrechnet, bedürfen zur Bedarfsdeckung eines kalkulierbaren Honorareinkommens, bestehend aus einem Vergütungsanspruch gegenüber dem Mandanten als auch der Staatskasse, ungeachtet des Ausgangs der Sache.

Ein solches zusätzliches Erfolgshonorar würde auch das bisherige Kostensystem nicht beeinträchtigen. 

Allenfalls könnte eine Gefahr für weitere Öffnungen in Richtung Wegfall des Verbots gesehen werden.

Denn ein vollständiger Wegfall des Verbots der Vereinbarung von Erfolgshonoraren, mit der Folge, dass "no win, no fee"- und ähnliche Vereinbarungen zulässig würden, führt zu einer erheblichen Gefährdung des Prozesskostenhilfesystems.

Warum sollte ein Staat Prozesskostenhilfe gewähren und damit die Bezahlung des Anwalts übernehmen, wenn die Anwaltschaft einen Markt eröffnet, in dem der Rechtsuchende seinen Anwalt nur im Erfolgsfalle bezahlen muss?

Ferner wird das bewährte und vom rechtsuchenden Bürger (Verbraucher) geschätzte Kostenerstattungssystem in Frage gestellt, da eine individuell vereinbarte Vergütung einem Kostenausgleich nicht zugrunde gelegt werden kann.

Aus wirtschaftlicher Sicht wird sich für die Anwaltschaft keine Umsatzsteigerung ergeben. Mit dem Honorar aus erfolgreich abgeschlossener Tätigkeit muss der Ausfall bei Misserfolg kompensiert werden. 

Und der "arme" Beklagte, dessen Erfolg in der Abweisung der gegen ihn gerichteten Klage besteht, wird dadurch nicht reicher, um die Vergütung seines erfolgreichen Anwalts bezahlen zu können.

Für die Anwaltschaft und den rechtsuchenden Bürger in Deutschland kann die unbeschränkte Zulassung der Vereinbarung von Erfolgshonoraren und quota litis-Vereinbarungen nicht erstrebenswert sein.
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